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Leistungen

Quelle: Zuständigkeitsfinder Bocholt

Sie erfahren Näheres zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters beziehungsweise der
(Ober-)Bürgermeisterin.

Die Wahlperiode für den (Ober-)Bürgermeister beziehungsweise die (Ober-)Bürgermeisterin
beträgt 5 Jahre.

Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Außerdem
müssen Sie Deutsche beziehungsweise Deutscher sein oder die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen und mindestens seit dem 16. Tag
vor der Wahl in der Gemeinde Ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen Ihre
Hauptwohnung, haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung
außerhalb der Gemeinde haben.

Für die Stimmabgabe ist es erforderlich, dass Sie im entsprechenden Wählerverzeichnis
eingetragen sind oder einen Wahlschein besitzen.

Als Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der gültigen
Stimmen erhalten hat. Sollte kein Kandidat oder keine Kandidatin die absolute Mehrheit
erzielen, findet in der Regel am 2. Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl unter den beiden
Bewerbern beziehungsweise Bewerberinnen mit den höchsten Stimmenzahlen statt.

Wahltag ist grundsätzlich ein Sonntag.

Bürgermeisterwahl
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 Kurztext

 Erforderliche Unterlagen

 Voraussetzungen

 Kosten (Gebühren, Auslagen etc.)

 Verfahrensablauf

 Fristen

 Rechtsgrundlage(n)

 Fachliche Freigabe


